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Staatsanwaltschaft in Brugg wird nun doch noch aktiv
Auf die Strafanzeige vom 5. Juli 2016 eines Geschädigten des 30-Mio.-Betrugs der Tahoe Invest AG, 
gemanagt von ihrem Verwaltungsratspräsidenten Peter Gruner, blieb es vorerst ausgesprochen ruhig.

Als der Kläger die Staatsanwaltschaft in Brugg im 4. Anlauf auf ein Bundesgerichtsurteil hinwies1, wo-
nach bei klarem Verdacht auf Betrug die Konti und Depots der Angezeigten per sofort zu beschlagnah-
men seien, hat diese am 7. November 2016 avisiert, in der Sache doch noch tätig zu werden.

1 vgl. Bundesgerichtsurteil vom 14. Oktober 2016 
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=aza%3A%2F%2F14-10-2016-1B_181-2016 
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Ruedi Obrist 
Fohrhölzlistrasse 41   
5443 Niederrohrdorf 
 
vertreten durch 
Hansueli Salinger, Mediator / Kontaktadresse 
Erlenstrasse 18, 8805 Richterswil 

Staatsanwaltschaft Brugg Zurzach 
z.Hd. Hrn. STA MLaw R. Waldmeier 
Wildischachenstrasse 14 
5200 Brugg 

 
 

Richterswil, 5. September 2016 
Ihr Zeichen ST.2016.2412 rwa9 / rwa9 
 
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Waldmeier 
 
Ihre Anfrage vom 31. August bezüglich unserer Strafanzeige vom 5. Juli 2016 beantworte ich wie folgt: 
 
Ihnen, bzw. Ihrem Kollegen Herrn lic.iur. Sandro Rossi habe ich die Strafanzeige vom 5. Juli gleichentags 
auch per Post zugestellt. Dort werden Sie auf Seite 2 meine persönliche Unterschrift feststellen können. 
 
Über die Existenz “nachträglich entdeckter Vermögenswerte” gemäss SchKG Art. 269 B (vgl. Beilage 3, 
Seite 2 unten) habe ich Sie mit Antrag 3 der Strafanzeige vom 5. Juli 2016 bereits orientiert. 
 
Mit Ihrem Schreiben stellen Sie vor allem die Verjährungsfrage. Diesbezüglich stelle ich Ihnen heute fol-
gende Unterlagen zu: 
 

- Bericht der Honegger Treuhand AG zur Tahoe Invest AG vom 17. August 2009 (diesen Bericht finden 
Sie bereits in der Strafanzeige vom 5. Juli 2016 auf Seite 6 als Beilage 1). 
Zitat daraus: “Dagegen sind (…) Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder 
anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.” 
 

Kommentar: Daraus ist klar erkennbar, dass die Revisorin “deliktische Handlungen oder andere Geset-
zesverstösse” selber entdeckte, ansonsten stünden diese Bemerkungen nicht im Bericht. Bei diesen 
von der Revisorin festgestellten Voraussetzungen stand sie selbstverständlich unter Anzeigepflicht.  
 

- Wertloserklärung der Migros-Bank, Zürich, vom 8. September 2009 (Beilage 2) 
Kommentar: Erst mit dieser Erklärung trat für den Klient der tatsächliche Verlust ein. 

 
- Die Tahoe Invest AG wurde erst per 1. September 2011 im Handelsregister gelöscht,  

vgl. dazu http://www.moneyhouse.ch/u/tahoe_invest_ag_CH-170.3.024.050-9.htm?mapping=0  
 

Damit erfolgte die Strafanzeige vom 5. Juli 2016 innert Frist, weshalb ich Sie mit Nachdruck um Eröffnung 
einer Strafuntersuchung ersuche. Mir liegt ein voller Bundesordner mit entsprechenden Unterlagen der 
Klientschaft vor, die ich Ihnen, soweit relevant, gerne zu Ihren Akten geben würde. Eventuell schlagen 
Sie mir einen Termin bei Ihnen vor. 
 

(vgl. hier auf Seite 4)

2. Anlauf
nach Einreichung der Strafanzeige
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Weitere Voraussetzungen zur Eröffnung einer Strafuntersuchung finden Sie in Beilage 3 Wie die Tahoe 
Invest AG 30 Mio. Kundengelder ertrog.  
 
Auf Seite 1 der Beilage 3 wird das Muster des Tahoe-Betrugs (verkürzt) wie folgt beschrieben:  
 
Anlage-, bzw. Investitions- und Projekt-Betrug der Tahoe Invest AG bestand aus lediglich 5 Schritten: 
 

1. Investoren anziehen mit dem Versprechen, ihr Geld werde gewinnbringend in vielversprechende Start- 
Ups und in „technologisch innovative Unternehmen mit patentierbaren Produkten“ investiert. Mit den 
„globalen Applikationsmöglichkeiten“ dieser Projekte werde sodann das grosse Geld verdient. 

2. Mangels solcher Projekte diese gleich selber erfinden und als Firmen ins Handelsregister eintragen las-
sen 

3. Die Gelder der Investoren an diese Pseudofirmen transferieren – und dort gleich in die eigene Tasche 
abzweigen 

4. Nach Abzug der Gelder die fiktiven Firmen in Konkurs schicken und von den Ämtern löschen lassen 

5. Eine Schmähschrift an die „sehr geehrten ehemaligen Aktionäre“ senden  
 
Ab Seite 2 sind dort Vorgänge ab 2008 und später vermerkt, womit die Fristen für eine Strafunter-
suchung ebenfalls gewahrt sind. 
 
 
Mit bestem Dank und  
mit freundlichen Grüssen 
 
 
Hansueli Salinger 
 
 
 
 
(Unterschrift) 
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Die Honegger Treuhand 

AG machte ihren eigenen 
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EINSCHREIBEN 
Staatsanwaltschaft Brugg Zurzach 
z.Hd. Hrn. STA MLaw R. Waldmeier 
Wildischachenstrasse 14 
5200 Brugg 

 
 

Richterswil, 27. Oktober 2016 
Ihr Zeichen ST.2016.2412 rwa9 / rwa9 
 
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Waldmeier 
 
In der Annahme, dass Sie inzwischen eine ordentliche Strafuntersuchung eingeleitet haben, sende ich  
Ihnen anbei Dokumente, die Ihnen in der Sache Tahoe, bzw. deren Verantwortliche förderlich sind. 
 
Beilage 1: PGR Opus One Foundation (Vorgängerin der Tahoe Invest AG) weist per 30.6.2000 die 

Guthaben der Investoren (“Stiftungsbegünstigte”) aus, ich werde jeweils unter Pos.391 
erwähnt (hervorgehoben meine Einlagen mit gelb über Fr. 199’200.-) 

Beilage 2: ditto per 30.9.2000 (hervorgehoben meine Einlagen mit gelb über Fr. 227’550.-) 

Beilage 3: PGR weist per 30.9.2000 die Anzahl Aktien der “Stiftungsbegünstigten” aus  
(hervorgehoben mit gelb meine 451 Aktien) 

Beilage 4: Einstandswert-Meldung ZKB vom 1. Januar 2009 zum Kurswert von Fr. 45.90, bzw. 
über Fr. 183’600.- 

 
Ich verweise auf meine bisherigen Eingaben / meine Strafanzeige, wonach die Verjährung dieses Betrugs-
falls noch nicht eingetreten ist und ersuche Sie um Ihre geschätzte Rückmeldung, wie weit der Stand Ihrer 
Strafuntersuchungen inzwischen gediehen ist.  
 
Mit dem Risiko, dass ich mich wiederhole, teile ich Ihnen mit, dass Herr Obrist nicht nur als Strafkläger, 
sondern mit allen dazu gehörigen Rechten auch als Privatkläger auftritt. 
 
Mit bestem Dank und  
mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Hansueli Salinger 
 
 
Beilagen: erwähnt 

3. Anlauf
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Richterswil, 28. Oktober 2016 
 
 
Strafuntersuchung in Sachen Tahoe Invest AG  
vormals PGR Opus One Foundation (PRG = Peter Gruner) 
Ihr Zeichen ST.2016.2412 rwa9 / rwa9 
 
Sehr geehrter Herr Staatsanwalt Waldmeier 
 
In Ergänzung meiner gestrigen Eingabe stelle ich Ihnen in der Beilage ein neues Bundesgerichtsurteil 
(1B_181/2016 vom 14. Oktober 2016) zur Kenntnisnahme zu, mit dem  
 

Antrag 
Es seien sämtliche Bank- und Post-Konti und Depots der angezeigten mutmasslichen Täterschaft (haupt-
sächlich Peter Gruner und Thomas Urech) per sofort zu sperren, da es sich offensichtlich um Gelder aus 
dem 30-Mio.-Betrug der Tahoe Invest AG, bzw. der Vorgängerin PGR Opus One Foundation handelt. 
 

Begründung 
Wie das Bundesgericht im obgenannten Urteil zu einem weitgehend identischen Fall feststellt, ist als Vor-
bedingung zur Sperre lediglich eine summarische Überprüfung der in Betracht fallenden Tat- und Rechts-
fragen vorzunehmen (Urteil 1P.64/2007 vom 29. Mai 2007 = ZBl 109/2008 S. 557 E. 4-6). 
 
Die Übereinstimmung des Falls 1B_181/2016 mit dem Betrugsfall der Tahoe Invest AG / der mutmassli-
chen Betrüger Peter Gruner / Thomas Urech, etc., ist frappant, weshalb auch hier die Konten der Ange-
zeigten per sofort zu sperren sind in der Absicht, diese Gelder bei einer Verurteilung den Gläubigern aus-
zubezahlen. 
 
Auch vorliegend wurden Gelder von Privatpersonen zwecks Kauf von Aktien entgegengenommen und in 
betrügerischer Absicht «privatisiert». Wie in der Strafanzeige verdeutlicht, nahm der angezeigte Peter 
Gruber teils sogar selber Einsitz im VR und in der Geschäftsführung von lediglich vorgetäuschten Firmen-
konstrukten. Dazu gehörten Erfindungen wie z.B. die Expectunity Asset Management AG, Zumikon; die 
BMS Sensor Technology SA, Neuchâtel oder die Integrated Coffee Technologies Inc., Honolulu. Nachweis-
lich wurden diese Konstrukte nur «PR-mässig” bewirtschaftet, eine reale Geschäftstätigkeit wurde nur 
vorgetäuscht. 

4. Anlauf
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Die Tahoe Invest AG wurde per 1. September 2011 im Handelsregister gelöscht.  
 
Folgende Stellen im beiliegenden BGer 1B_181/2016 stimmen mit dem vorliegenden Fall, bzw. den ange-
zeigten Verantwortlichen praktisch überein und sind in der Anlage des offensichtlichen Betrugs identisch: 
 

Während des Strafverfahrens können Gegenstände und Vermögenswerte im Hinblick auf ihre spätere 
Rückgabe an die Geschädigten (Art. 263 Abs. 1 lit. c StPO) oder ihre spätere Einziehung beschlagnahmt 
werden (Art. 263 Abs. 1 lit. d StPO). 
 
insofern ist lediglich eine summarische Überprüfung der in Betracht fallenden Tat- und Rechtsfragen vor-
zunehmen (Urteil 1P.64/2007 vom 29. Mai 2007 = ZBl 109/2008 S. 557 E. 4-6). 
 
Gelder von Privatpersonen zwecks Kauf von Aktien entgegennehme. 
 
Der Aktienkurs sei täglich gestiegen und liege nun bei 4.2 Euro. Es bestünden keinerlei Hinweise auf eine 
operative Tätigkeit der Gesellschaft H.________; 
 
dass es sich um eine Scheinwebseite handle. 
 
drängt sich der Verdacht auf betrügerische Machenschaften geradezu auf. 
 
es bestünden keinerlei Hinweise auf eine operative Tätigkeit, und auch ihre Webseite weise nicht auf 
eine effektive Tätigkeit der Gesellschaft hin. 
 
Zur Kurssteigerung der Aktien dieser Gesellschaft um über 100 % innerhalb von knapp zwei Wochen 
führt sie in der Beschwerde bloss an, "die positive Kursentwicklung der Holdinggesellschaft" ergebe "sich 
aufgrund des besonderen Gesellschaftszwecks und der gesellschaftsrechtlichen Struktur (durch Beteili-
gung von Drittunternehmen) " 
 
Es besteht somit klarerweise ein hinreichender Verdacht, dass Gelder auf den Konten der Beschwerde-
führerin bei der Bank X._______ durch betrügerische Machenschaften erlangt worden sein könnten; de-
ren spätere Einziehung zwecks Rückgabe oder Einziehung erscheint keineswegs ausgeschlossen. Die An-
klagekammer hat daher kein Bundesrecht verletzt, indem sie die vom Untersuchungsamt angeordnete 
Kontensperren schützte (…) 
 

Ich ersuche Sie, mich innert Wochenfrist zum aktuellen Stand Ihrer Strafuntersuchungen zu informieren, 
meinen Mandanten als Straf- und Privatkläger bei Befragungen beizuladen, Akteneinsicht zu gewähren 
und mich künftig auf dem Laufenden zu halten. 
 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Hansueli Salinger 
 
 
Beilage: BGer 1B_181/2016 vom 14. Oktober 2016, Hervorhebungen in blau durch mich 
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